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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Lars Gribat, Herwarthstr. 21, 45138 

Essen, unter dem Aktenzeichen 32-

3.005244735/65 am 25.09.2019 erlassene Buß-

geldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da 

der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 25.09.2019 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.208, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 28.10.2019 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K o b e r l i n g 

 

 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Stefan Gronau, Franz-Schubert-Str. 

18, 47226 Duisburg, unter dem Aktenzeichen 32-

3.006310541/107 am 30.10.2019 erlassene 

Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 

da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 30.10.2019 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 30.10.2019 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 M e n z e l 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Mykhailo Yuzhnyi, Trepnoninka 05 u., 

UA-Webyenka, unter dem Aktenzeichen 32-

3.005246822/65 am 24.10.2019 erlassene Buß-

geldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da 

eine Zustellung in Ausland nicht möglich ist oder 

keinen Erfolg verspricht. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 24.10.2019 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.208, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 08.11.2019 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F r a n k e n h a u s e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Ljiljana Vasic, Schloßstr. 25, 45468 

Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 33-

1.02 / MH-AP509 am 24.10.2019 erlassene Ge-

bührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 

weil die Betroffene ins Ausland verzogen und eine 

Zustellung gem. § 9 LZG NRW nicht möglich ist.. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann die Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 25.10.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Jacqueline Guthardt, Dimker Weg 42, 

46286 Dorsten OT Wulfen, unter Aktenzeichen 

33-1.02 / MH-AY214 am 30.09.2019 erlassene 

Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 

weil die Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 

anzutreffen. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann die Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 25.10.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F i t z n e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Maria Wotinzew, Anschrift unbekannt, 

unter Aktenzeichen 33-1.02 / MH-MD1911 am 

22.10.2019 erlassene Gebührenbescheid kann 

nicht zugestellt werden, weil die Betroffene von 

Amts wegen abgemeldet ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
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Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann die Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 29.10.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Julia Theresa Malyska, Anschrift unbe-

kannt, unter Aktenzeichen 33-1.02 / MH-MJ3 am 

23.10.2019 erlassene Gebührenbescheid kann 

nicht zugestellt werden, weil die Betroffene von 

Amts wegen abgemeldet ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann die Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 29.10.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Firma HWT Productions LTD., Zweig-

niederlassung Heiligenhaus, Hänflingstr. 27, 

45472 Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 

33-1.41 / ME-TL190 am 04.11.2019 erlassene 

Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 

weil die Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 

anzutreffen ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

 

Nach Zustellung kann die Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 05.11.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Blerim Murtezani, Adresse unbekannt, 

unter Aktenzeichen 33-1.02 / MH-LP21 am 

31.10.2019 erlassene Gebührenbescheid kann 

nicht zugestellt werden, weil der Betroffene nach 

unbekannt verzogen ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
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erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 11.11.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F i t z n e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Vivien Stegemerten, Adresse unbe-

kannt, unter Aktenzeichen 33-1.02 / MH-AU876 

am 31.10.2019 erlassene Gebührenbescheid 

kann nicht zugestellt werden, weil der Betroffene 

nach unbekannt verzogen ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 08.11.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Vasilka Mitkova Yosifova, Adresse un-

bekannt, unter Aktenzeichen 33-1.02 / MH-

DR2000 am 31.10.2019 erlassene Gebührenbe-

scheid kann nicht zugestellt werden, weil die Be-

troffene nach unbekannt verzogen ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann die Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 11.11.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F i t z n e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Ahmet Özen, Anschrift  unbekannt, 

unter Aktenzeichen 33-1.02 / MH-AF272 am 

31.10.2019 erlassene Gebührenbescheid kann 

nicht zugestellt werden, weil der Betroffene von 

Amts wegen abgemeldet ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 08.11.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 
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Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Andreea-Alina Tesala, Adresse unbe-

kannt, unter Aktenzeichen 33-1.02 / MH-AV798 

am 05.11.2019 erlassene Gebührenbescheid 

kann nicht zugestellt werden, weil die Betroffene 

nach unbekannt verzogen ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 08.11.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Adam Stanislaw Kaminski, Anschrift  

unbekannt, unter Aktenzeichen 33-1.02 / MH-

AP897 am 05.11.2019 erlassene Gebührenbe-

scheid kann nicht zugestellt werden, weil der Be-

troffene nach unbekannt verzogen ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 08.11.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Adrian-Constatin Putaru, Adresse un-

bekannt, unter Aktenzeichen 33-1.02 / MH-

QP6892 am 04.11.2019 erlassene Gebührenbe-

scheid kann nicht zugestellt werden, weil der Be-

troffene nach unbekannt verzogen ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 08.11.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Marek Miroslaw Wrzesniak, Hornstr. 

26, 45468 Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzei-

chen 33-1.02 / MH-AU573 am 05.11.2019 erlas-

sene Gebührenbescheid kann nicht zugestellt 

werden, weil der Betroffene nach unbekannt ver-

zogen ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
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dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 08.11.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Yuliyan Vaskov Atanasov, Anschrift 

unbekannt, unter Aktenzeichen 33-1.02 / MH-

AW594 am 04.11.2019 erlassene Gebührenbe-

scheid kann nicht zugestellt werden, weil der Be-

troffene von Amts wegen ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 08.11.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Hans-Wilhelm Augustinus Fink, An-

schrift unbekannt, unter Aktenzeichen 33-1.02 / 

MH-HW95 am 05.11.2019 erlassene Gebühren-

bescheid kann nicht zugestellt werden, weil der 

Betroffene nach unbekannt verzogen ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 08.11.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Andreea-Alina Tesala, Oberhausener 

STr. 125, 45476 Mülheim an der Ruhr, unter Ak-

tenzeichen 33-1.02 / MH-AV757 am 05.11.2019 

erlassene Gebührenbescheid kann nicht zuge-

stellt werden, weil die Betroffene von Amts we-

gen abgemeldet ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
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Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 08.11.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Vasa Jovanovic, Heidestr. 86, 45476 

Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 33-

1.02 / MH-AU638 erlassene Gebührenbescheid 

kann nicht zugestellt werden, weil der Betroffene 

von Amts wegen abgemeldet ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 08.11.2019   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Sooriyapirasath Paramanatham, ohne 

festen Wohnsitz, zuzustellende Gebührenbe-

scheid vom 31.10.2019 (Aktenzeichen 37-

52.01/74492/19) konnte nicht zugestellt werden, 

da der jetzige Aufenthalt des Empfängers unbe-

kannt ist. 

 

Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über 

die Erhebung von Gebühren für den Rettungs-

dienst – Rettungsdienstgebührensatzung – der 

Stadt Mülheim an der Ruhr werden hiermit nach 

§ 1 in Verbindung mit § 10 des Landeszustel-

lungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-

dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 

der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mül-

heim an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), ein-

gesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 08.11.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 W e r n e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Jasmin Faust, ohne festen Wohnsitz, 

zuzustellende Gebührenbescheid vom 

30.10.2019 (Aktenzeichen 37-52.01/54567/19) 

konnte nicht zugestellt werden, da der jetzige 

Aufenthalt der Empfängerin unbekannt ist. 

 

Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über 

die Erhebung von Gebühren für den Rettungs-

dienst – Rettungsdienstgebührensatzung – der 

Stadt Mülheim an der Ruhr werden hiermit nach 

§ 1 in Verbindung mit § 10 des Landeszustel-

lungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-

dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 

der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mül-

heim an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), ein-

gesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 31.10.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K l e i n 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Stefka Shakov, Alvenslebenstr. 4, 

45476 Mülheim an der Ruhr, zuzustellende Ge-

bührenbescheid vom 10.10.2019 (Aktenzeichen 

37-52.01/47872/19) konnte nicht zugestellt wer-

den, da der jetzige Aufenthalt des Empfängers 

unbekannt ist. 
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Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über 

die Erhebung von Gebühren für den Rettungs-

dienst – Rettungsdienstgebührensatzung – der 

Stadt Mülheim an der Ruhr werden hiermit nach 

§ 1 in Verbindung mit § 10 des Landeszustel-

lungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-

dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 

der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mül-

heim an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), ein-

gesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 31.10.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K l e i n 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Stefka Shakov, Alvenslebenstr. 4, 

45476 Mülheim an der Ruhr, zuzustellende Ge-

bührenbescheid vom 10.10.2019 (Aktenzeichen 

37-52.01/47870/19) konnte nicht zugestellt wer-

den, da der jetzige Aufenthalt des Empfängers 

unbekannt ist. 

 

Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über 

die Erhebung von Gebühren für den Rettungs-

dienst – Rettungsdienstgebührensatzung – der 

Stadt Mülheim an der Ruhr werden hiermit nach 

§ 1 in Verbindung mit § 10 des Landeszustel-

lungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-

dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 

der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mül-

heim an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), ein-

gesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 31.10.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K l e i n 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Stefka Shakov, Alvenslebenstr. 4, 

45476 Mülheim an der Ruhr, zuzustellende Ge-

bührenbescheid vom 10.10.2019 (Aktenzeichen 

37-52.01/47871/19) konnte nicht zugestellt wer-

den, da der jetzige Aufenthalt des Empfängers 

unbekannt ist. 

 

Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über 

die Erhebung von Gebühren für den Rettungs-

dienst – Rettungsdienstgebührensatzung – der 

Stadt Mülheim an der Ruhr werden hiermit nach 

§ 1 in Verbindung mit § 10 des Landeszustel-

lungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-

dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 

der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mül-

heim an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), ein-

gesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 31.10.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K l e i n 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Stefka Shakov, Alvenslebenstr. 4, 

45476 Mülheim an der Ruhr, zuzustellende Ge-

bührenbescheid vom 10.10.2019 (Aktenzeichen 

37-52.01/47873/19) konnte nicht zugestellt wer-

den, da der jetzige Aufenthalt des Empfängers 

unbekannt ist. 

 

Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über 

die Erhebung von Gebühren für den Rettungs-

dienst – Rettungsdienstgebührensatzung – der 

Stadt Mülheim an der Ruhr werden hiermit nach 

§ 1 in Verbindung mit § 10 des Landeszustel-

lungsgesetzes zugestellt. 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-

dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 

der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mül-

heim an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), ein-

gesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 31.10.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K l e i n 
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Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Mohamad Manas Alghawi, Eppinghofer 

Str. 152, 45468 Mülheim an der Ruhr, zuzustel-

lende Gebührenbescheid vom 11.10.2019 (Ak-

tenzeichen 37-52.01/47788/19) konnte nicht zu-

gestellt werden, da der jetzige Aufenthalt des 

Empfängers unbekannt ist. 

 

Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über 

die Erhebung von Gebühren für den Rettungs-

dienst – Rettungsdienstgebührensatzung – der 

Stadt Mülheim an der Ruhr werden hiermit nach 

§ 1 in Verbindung mit § 10 des Landeszustel-

lungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-

dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 

der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mül-

heim an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), ein-

gesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 31.10.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K l e i n 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Marin Shakov, Alvenslebenstr. 4, 

45476 Mülheim an der Ruhr, zuzustellende Ge-

bührenbescheid vom 10.10.2019 (Aktenzeichen 

37-52.01/47869/19) konnte nicht zugestellt wer-

den, da der jetzige Aufenthalt des Empfängers 

unbekannt ist. 

 

Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über 

die Erhebung von Gebühren für den Rettungs-

dienst – Rettungsdienstgebührensatzung – der 

Stadt Mülheim an der Ruhr werden hiermit nach 

§ 1 in Verbindung mit § 10 des Landeszustel-

lungsgesetzes zugestellt. 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-

dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 

der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mül-

heim an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), ein-

gesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 31.10.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K l e i n 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Tanja Steingrube, Brandenberg 16, 

45478 Mülheim an der Ruhr, zuzustellende Ge-

bührenbescheid vom 11.10.2019 (Aktenzeichen 

37-52.01/51088/19) konnte nicht zugestellt wer-

den, da der jetzige Aufenthalt des Empfängers 

unbekannt ist. 

 

Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über 

die Erhebung von Gebühren für den Rettungs-

dienst – Rettungsdienstgebührensatzung – der 

Stadt Mülheim an der Ruhr werden hiermit nach 

§ 1 in Verbindung mit § 10 des Landeszustel-

lungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-

dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 

der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mül-

heim an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), ein-

gesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 31.10.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K l e i n 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Sooriyapirasath Paramanatham, ohne 

festen Wohnsitz, zuzustellende Gebührenbe-

scheid vom 31.10.2019 (Aktenzeichen 37-

52.01/42000/19) konnte nicht zugestellt werden, 

da der jetzige Aufenthalt des Empfängers unbe-

kannt ist. 

 

Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über 

die Erhebung von Gebühren für den Rettungs-

dienst – Rettungsdienstgebührensatzung – der 

Stadt Mülheim an der Ruhr werden hiermit nach 

§ 1 in Verbindung mit § 10 des Landeszustel-

lungsgesetzes zugestellt. 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-

dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 

der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mül-

heim an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), ein-

gesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 31.10.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K l e i n 
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Öffentliche Zustellung 

eines Rücknahme-/Rückforderungsbescheides 

 

Der an Sebastijan Ristic, zuletzt wohnhaft gewe-

sen Eppinghofer Str. 105 in 45468 Mülheim an 

der Ruhr, zuzustellende Rücknahme-

/Rückforderungsbescheid vom 29.10.2019 (Ak-

tenzeichen: 50-711/113958/07) konnte nicht 

zugestellt werden, da der jetzige Aufenthalt des 

Empfängers unbekannt ist.  

 

Der Rücknahme-/Rückforderungsbescheid gem. 

§§ 47, 50 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB 

X) wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des 

Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 

Ruhr, Eppinghofer Str. 50 in 45468 Mülheim an 

der Ruhr, Frau Byald, Zi. 207, eingesehen 

werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 29.10.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I.A. 

 

 O s t e r m a n n 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines  

Gewerbesteuermessbescheides 

 

Der Gewerbesteuerbescheid für das Veranla-

gungsjahr 2017 und 2018 vom 10.10.2019 mit 

dem Aktenzeichen 24-5/2500633000001 für Sla-

wimir Lukasz Swierc, zuletzt wohnhaft Kardinal-

Graf-Galen-Str. 11 in 45468 Mülheim an der 

Ruhr, kann nicht zugestellt werden, weil der jet-

zige Aufenthalt des Steuerpflichtigen nicht zu 

ermitteln ist. 

 

Der Bescheid wird deshalb hierdurch gemäß § 1 

des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung mit 

§ 10 des Landeszustellungsgesetzes öffentlich 

zugestellt. Er kann von der Betroffenen beim 

Fachbereich Finanzen, Team Gemeindesteuern, 

Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr, 

Zimmer B.94, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 04.11.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F r e y e r 

 

 

Öffentliche Zustellung eines  

Gewerbesteuermessbescheides 

 

Der Gewerbesteuerbescheid für das Veranla-

gungsjahr  2018 vom 27.09.2019, mit dem Ak-

tenzeichen 24-5.1/2500582000002, für Mustafa 

Semerci, zuletzt wohnhaft Heinrichstr. 110 

in40239 Düsseldorf, kann nicht zugestellt wer-

den, weil der Vorgenannte unter seiner Meldean-

schrift unbekannt ist. 

 

Der Bescheid wird deshalb hierdurch gemäß § 1 

des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung mit 

§ 10 des Landeszustellungsgesetzes öffentlich 

zugestellt. Er kann von der Betroffenen beim 

Fachbereich Finanzen, Team Gemeindesteuern, 

Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr, 

Zimmer B.294, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 04.11.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F r e y e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung des 

Gewerbesteuerbescheides 

 

Der Gewerbesteuerbescheid für 2017 und 2019 

mit dem Aktenzeichen 24-5.1/ 2105159000006 

für die Firma Catnip Verwaltungs GmbH kann 

nicht zugestellt werden, weil deren Anschrift und 

die der Geschäftsführerin Alexandra Gerb unbe-

kannt sind. 

 

Der Bescheid wird deshalb hierdurch gemäß § 1 

des Landeszustellungsgesetztes in Verbindung 

mit § 10 des Verwaltungszustellungsgesetztes öf-

fentlich zugestellt. Der Bescheid kann von den 

Betroffenen im Rathaus, Am Rathaus 1, 45468 

Mülheim an der Ruhr, Fachbereich Finanzen, 

Team Gemeindesteuern, Zimmer B.211, eingese-

hen werden.“ 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 26.08.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

  

 F r e y e r 
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Öffentliche Zustellung 

eines Bescheides über eine öffentlich-

rechtliche Namensänderung 

 

Der an Frau Diana Erika Josefine Schindler, zu-

letzt gemeldet Herrstraße 204 in 47053 Duis-

burg, zuzustellende Bescheid über die öffentlich-

rechtliche Namensänderung ihres Sohnes Jeromè 

Alexander Schindler in den Familiennamen der 

Pflegeeltern (Aktenzeichen: 33.4.80-1/7/19/La) 

kann nicht zugestellt werden, da der jetzige 

Aufenthalt der Empfängerin unbekannt ist. 

 

Der Bescheid nach § 3 des Gesetztes über die 

Änderung von Familiennamen und Vornamen 

vom 05. Januar 1938 in der zurzeit geltenden 

Fassung wird hiermit nach § 10 des 

Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich 

zugestellt. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn 

seit dem Tag der Bekanntmachung 

beziehungsweise seit der Veröffentlichung der 

Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 

10 (2) letzter Satz LZG NRW). Nach Zustellung 

kann innerhalb von zwei Wochen Stellung 

genommen werden. Es werden damit Fristen in 

Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. 

 

Der Bescheid kann von der Betroffenen beim 

Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der 

Ruhr, Bürgeramt (Abteilung Standesamt), Am 

Rathaus 1 in 45468 Mülheim an der Ruhr , Frau 

Lademacher (Zimmer C.26) eingesehen werden. 
 

 Mülheim an der Ruhr, den 30.10.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 D e n t e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekanntmachung 

Ergänzung der amtlichen Lagebezeichnung 

für das Grundstück:  

 

Gemarkung: Styrum, Flur: 33, Flurstück(e): 1 

 

Alte Bezeichnung  Neue Bezeichnung 

Hofstraße 86   Hofstraße 86, 86a 

 

 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 04.11.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 Amt für Geodatenmanagement, 

Vermessung, Kataster und Wohnbau-

förderung 

 I. A. 

 

  S c h i m a n s k i 

 

 

 

 

Bekanntmachung  

Ergänzung der amtlichen Lagebezeichnung 

für das Grundstück:  

 

Gemarkung: Saarn, Flur: 51, Flurstück(e): 354 

Alte Bezeichnung  Neue Bezeichnung 

Oemberg 39   Oemberg 39, 39a 

 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 07.11.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 Amt für Geodatenmanagement, 

Vermessung, Kataster und Wohnbau-

förderung 

  I. A. 

 

  S c h i m a n s k i 
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Verlust eines Dienstausweises 

 

Der Dienstausweis des Christian Neundorf, aus-

gestellt von der Stadt Mülheim an der Ruhr, mit 

dem Gültigkeitsvermerk 30.04.2020, ist in Ver-

lust geraten; er wird hiermit für ungültig erklärt. 

 

Der unbefugte Gebrauch des Dienstausweises 

wird strafrechtlich verfolgt. Sollte der Ausweis 

gefunden werden, wird gebeten, ihn der Stadt 

Mülheim an der Ruhr, Amt für Brandschutz, Ret-

tungsdienst und Zivilschutz, 45466 Mülheim an 

der Ruhr, zuzuleiten. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 10.10.2019 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 W e r n e r 
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B e k a n n t m a c h u n g 

 

Bebauungsplan „Moritzstraße / Schlägelstraße - P 15“ 

 

vom 08.11.2019 

 

 

I 

 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 10.10.2019 den Bebauungsplan „Moritzstraße / Schlägelstraße - 

P 15“ gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung Nordrhein-

Westfalen als Satzung beschlossen. 

 

Nach § 10 i.V.m. § 8 Abs. 2 BauGB ist eine Genehmigung des Bebauungsplanes „Moritzstraße / Schlägel-

straße - P 15“ durch die Höhere Verwaltungsbehörde nicht erforderlich. 

 

 

II 

 

Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil Styrum. Es wird begrenzt von der Schlägelstraße (im Norden), 

der Meißelstraße (im Osten), der Moritzstraße (im Süden) und der Hammerstraße bzw. Eberhardstraße 

(im Westen). Die Eisenstraße verläuft mittig von West nach Ost durch das Plangebiet. 

Darüber hinaus sind naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen auf einer 2.885 m² Teilfläche im Bereich 

"Am Führring" (Gemarkung Speldorf, Flur 11, Teilfläche aus Flurstück 103; Ausgleichsfläche 049A01) zu-

geordnet. 

 

Der vorgesehene Geltungsbereich des Bebauungsplanes und die Fläche für den Ausgleich sind aus den 

beigefügten Übersichtsplänen ersichtlich. 

 

 

III 

 

Bekanntmachungsanordnung: 

Der Beschluss des Bebauungsplanes durch den Rat der Stadt, sowie Ort und Zeit der Einsichtnahme und die 

aufgrund des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) und der Gemeindeordnung er-

forderlichen Hinweise werden hiermit gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 1 der BekanntmVO öffentlich bekannt gemacht. 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

 

Gleichzeitig werden die im Bereich des Bebauungsplanes bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes 

„Moritzstraße / Eisenstraße – P3“ nicht mehr angewendet. 

 

Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB kann jedermann den Bebauungsplan und seine Begründung mit Umweltbericht 

sowie die zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB einsehen und über seinen Inhalt Aus-

kunft verlangen. 

Die Unterlagen liegen vom Tage dieser Bekanntmachung an beim Amt für Geodatenmanagement, Vermes-

sung, Kataster und Wohnbauförderung Mülheim an der Ruhr im Technischen Rathaus, Hans-Böckler-Platz 

5, Zimmer 01.20, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereit. 
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Hinweise: 

 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgerechte Geltend-

machung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch die-

sen Bebauungsplan und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 

2. Unbeachtlich werden gemäß § 215 BauGB 

 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften, 

 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 

schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-

tend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich 

sind. 

 

3. Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i.V.m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass eine 

Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 

geltend gemacht werden kann, es sei denn  

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

 

 

 

   Mülheim an der Ruhr, den 08.11.2019 

 

   Der Oberbürgermeister 

 

   U l r i c h  S c h o l t e n 
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Lage der externen Ausgleichsfläche 
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Veröffentlichung  und öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses der  

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr für das 

Wirtschaftsjahr 2018  

 

Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen hat den Betrieben der Stadt Mülheim an der 

Ruhr für den Jahresabschluss zum 31.12.2018 den Bestätigungsvermerk mit Datum vom 

02.10.2019 erteilt. 

 

Der Jahresabschluss ist vom Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr in seiner Sitzung am 27.06.2019 

festgestellt worden. 

 

Gemäß § 26 (3) der Eigenbetriebsverordnung NW ist der Jahresabschluss, d. h. die Bilanz und die 

Jahreserfolgsrechnung sowie die Darstellung der Verbindlichkeiten mit der Feststellung durch den 

Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr und dem Bestätigungsvermerk der GPA NRW zu veröffentli-

chen. 

 

Der Jahresabschluss 2018 liegt bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2019 bei den Betrieben 

der Stadt Mülheim an der Ruhr, Am Schloß Broich 38, während der Dienststunden öffentlich aus. 

 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 05.11.2019 

  

 Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr  

 I. A. 

 

 M ü l l e r 
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